
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 8 ESV 2012 Prüfungen vor
Inbetriebnahme
 ESV 2012 - Elektroschutzverordnung 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

§ 8.

Eine Prüfung vor Inbetriebnahme ist erforderlich für

1. 1.elektrische Anlagen nach ihrer Errichtung oder Wiedererrichtung,

2. 2.elektrische Anlagen oder Anlagenteile nach wesentlichen Änderungen, wesentlichen Erweiterungen oder nach

Instandsetzung,

3. 3.ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel nach Änderungen oder nach Instandsetzung.
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